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Nr. 120 – 014 64 13.06.2007

Sitzung des Kreisausschusses 
am 25.06.2007

Am Montag, den 25. Juni 2007 - 09:00 Uhr - findet im 
Sitzungszimmer (Zi.Nr. 206) des Landratsamtes Kronach 
eine Sitzung des Kreisausschusses statt.

Tagesordnung

1. Informationen 

2. Antrag des Landrats Oswald Marr auf Anpassung 
seiner Amtszeit an die allgemeinen Kommunalwahlen 
2008 (Vorberatung)

3. Ergänzende Vereinbarung zur interdisziplinären Früh-
förderung mit der Lebenshilfe Kronach 

4. Feststellung der Jahresrechnung 2005 sowie Be-
schlussfassung über die Entlastung für das Jahr 
2005 (Empfehlungsbeschluss) 

5. Jahresrechnung 2006; Genehmigung über- und au-
ßerplanmäßiger Ausgaben gemäß Art. 60 Abs. 1 
LKrO

6. Antrag des Jugendbildungshauses Am Knock, 
Teuschnitz, auf finanzielle Unterstützung des Pro-
jekts „Robuste Kids“

7. Kreisstraße KC 21;
 Geh- und Radweg zwischen Neufang und Birnbaum 

und Vollausbau der KC 21 bei Birnbaum (Reststück 
ca. 300 m) 

8. Information zum Sachstand „DSL-Bedarfsgrößener-
mittlung“

9. Unvorhergesehenes

10. Anfragen, Sonstiges

Ein nichtöffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.

Abwasserverband  65 11.06.2007
Kronach Süd

Haushaltssatzung des
„Abwasserverbandes Kronach-Süd“

für das Haushaltsjahr 2007
Auf Grund der Art. 40 ff des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und § 17 ff 
der Verbandssatzung in der derzeit geltenden Fassung, 
erlässt der Abwasserverband Kronach-Süd folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2007 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.049.500 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  269.100 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf  212.000 €

festgesetzt.
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Betriebskostenumlage (BKU)
Der durch Gebühren, Beiträge, Zuschüsse und sonsti-
ge Einnahmen nicht gedeckte laufende Finanzbedarf zur 
Finanzierung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 
wird auf 959.250 €
festgesetzt.
Er wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Betriebs-
kosten-Umlage „BKU“). Der Umlegungsschlüssel ergibt 
sich aus § 18 Abs. 2 der Verbandssatzung.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf  100.000 €
festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2007 in 
Kraft.

Küps, 11. Juni 2007

ABWASSERVERBAND
Kronach-Süd

gez. Schneider
Verbandsvorsitzender

Mit der Bekanntgabe dieser Haushaltssatzung wird 
gleichzeitig auch auf die öffentliche Auflegung des Haus-
haltsplanes (gem. Art. 65 Abs. 3 i.V.m. Art. 26 GO) in der 
Zeit

vom 29.06. bis 09.07.2007

im Rathaus Küps, Am Rathaus 1, Zimmer-Nr. 212, hin-
gewiesen. Im übrigen werden die Haushaltssatzung, der 
Haushaltsplan und die weiteren Anlagen für die Dauer ih-
rer Gül tigkeit während der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Küps, 11. Juni 2007

ABWASSERVERBAND
Kronach-Süd

gez. Schneider
Verbandsvorsitzender

Marr 
Landrat
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